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b) in einem Krankenhaus, in dem mehrere Abtei
lungen unter selbständiger fachärztlicher Leitung 
vorhanden sind, der Leiter derjenigen Abteilung, 
in der der Pflichtassistent beschäftigt ist;

c) in Medizinischen Fakultäten, den Medizinischen 
Akademien und anderen Stellen der jeweilige 
Klinik- oder Institutsdirektor.

(2) Der für die Anleitung und Aufsicht verantwort
liche Arzt hat sich der Ausbildung der Pflichtassistenten 
mit Sorgfalt anzunehmen.

§ 11
(1) Nach Beendigung eines jeden Ausbildungsab

schnittes sowie bei Wechsel der Arbeitsstätte während 
eines Ausbildungsabschnittes erhält der Pflichtassistent

^ ein Zeugnis nach dem Muster der Anlage 2.
(2) Das Zeugnis über die Tätigkeit als Pflichtassistent 

stellt der gemäß § 10 für die Ausbildung verantwort
liche Arzt aus. Der Leiter der Abteilung Gesundheits
wesen des Rates des Kreises hat das Zeugnis zu be
stätigen.

(3) Auf den Gutachten im Sinne des § 6 Abs. 2 be
stätigen der Leiter des Krankenhauses oder der Leiter 
der Fachabteilung oder der Fachklinik sowie der für die 
Ausbildung direkt verantwortliche Facharzt oder Ober
arzt, daß diese Gutachten unter fachlicher Anleitung und 
Kontrolle des ausbildenden Arztes von dem Pflicht- 
assißtenten selbständig bearbeitet wurden und den 
Anforderungen einer medizinischen und rechtlichen 
Begutachtung der vorliegenden Krankheit genügen.

(4) Die Teilnahme des Pflichtassistenten als beratendes 
Mitglied an einer Beratungskommission im Sinne des § 6 

Abs. 2 bescheinigt der Vorsitzende der Kommission. Er 
hat anzugeben, ob der Pflichtassistent genügende Kennt
nisse zur Begutachtung von Patienten erworben hat.

(5) Die erfolgreiche Teilnahme an den Impfterminen 
im Sinne des § 6 Abs. 2 bescheinigt der Impfarzt.

(6) In den Zeugnissen und Bescheinigungen ist die 
Art der Tätigkeit des Pflichtassistenten eingehend zu 
würdigen. Besonders ist anzugeben, inwieweit er seine 
praktischen und theoretischen Kenntnisse vertieft und 
vermehrt, seine Fertigkeiten entwickelt und die für die 
selbständige Ausübung der Heilkunde oder für die Auf
nahme einer wissenschaftlich-theoretischen Ausbildung 
erforderliche Eignung und Zuverlässigkeit bewiesen 
hat.

§ 12
(1) Der Pflichtassistent hat nach Beendigung der 

Pflichtassistentenzeit die Urkunde über die besondere 
ärztliche Prüfung, die Zeugnisse und Bescheinigungen 
über die einzelnen Ausbildungstätigkeiten seit Abschluß 
der ärztlichen Prüfung und ein polizeiliches Führungs
zeugnis der Abteilung Gesundheitswesen beim Rat des 
Bezirkes, in deren Verwaltungsbereich. die ärztliche 
Prüfung abgelegt wurde, einzureichen.

(2) Gewinnt die Abteilung Gesundheitswesen beim 
Rat des Bezirkes durch die vorliegenden Nachweise 
nicht die Überzeugung, daß der Pflichtassistent bereits 
zur selbständigen Ausübung einer ärztlichen Tätigkeit 
befähigt ist, so kann sie verlangen, daß er sich während 
eines Zeitraumes von höchstens sechs Monaten in be
stimmter Weise als Pflichtassistent zu betätigen hat.

(3) Ergeben die von dem Pflichtassistenten vorgeleg
ten Nachweise, daß er den Vorschriften über die Pflicht
assistentenzeit (einschließlich einer etwa nach Abs. 2 
auferlegten Verlängerung) entsprochen hat, so erteilt 
die Abteilung Gesundheitswesen beim Rat des Bezirkes,

in deren Verwaltungsbereich die ärztliche Prüfung ab
gelegt wurde, eine Approbationsurkunde nach dem 
Muster der Anlage 3,

§ 13
(1) Die Abteilung Gesundheitswesen des Rates des 

Bezirkes, in deren Verwaltungsbereich ärztliche Prü
fungen an Medizinischen Fakultäten und Medizinischen 
Akademien abgelegt werden, führt Approbationsregister 
nach den Anweisungen des Ministeriums für Gesund
heitswesen. Die Ergänzung der Approbationsregister 
nach den bisherigen erteilten Approbationen im Gebiet 
der Deutschen Demokratischen Republik richtet sich 
nach den besonderen Anweisungen des Ministeriums 
für Gesundheitswesen.

(2) In die Approbationsregister sind auch die Be
schäftigungen gemäß § 9 Abs. 3 einzutragen.

§ 14
(1) Die Abteilung Gesundheitswesen des Rates des 

Bezirkes hilft dem Pflichtassistenten auf seinen Antrag 
eine entsprechende Beschäftigung zu finden und nimmt 
hierzu, falls erforderlich, die Unterstützung des Mini
steriums für Gesundheitswesen in Anspruch.

(2) Entsprechend einer vom Ministerium für Gesund
heitswesen veröffentlichten Liste, die jährlich zu be
richtigen und den zuständigen Stellen vom Ministerium 
mitzuteilen ist, sind die Planstellen für Pflichtassi
stenten entsprechend der Zahl der Hochschulabsolventen 
und der Kapazität der ausbildenden Einrichtung im 
Stellen- und Haushaltsplan festzulegen.

(3) Die Abteilung Gesundheitswesen des Rates des 
Bezirkes führt eine Liste der Einrichtungen, denen die 
Ausbildung der Pflichtassistenten in ihrem Verwal
tungsbereich obliegt, nach den Anweisungen des Mini
steriums für Gesundheitswesen. Für jede Einrichtung 
ist dabei zu vermerken, wieviel Pflichtassistenten für 
diese entsprechend dem Stellenplan vorgesehen sind.

(4) Die Abteilung Gesundheitswesen des Rates des 
Bezirkes kann die Einrichtungen entsprechend dem 
vorhandenen Stellenplan für Pflichtassistenten zur Ein
stellung eines Pflichtassistenten verpflichten.

(5) Universitätskliniken können nur im Einvernehmen 
mit dem Staatssekretariat für Hochschulwesen als Aus
bildungsstätten für Pflichtassistenten ausgewählt und 
zur Einstellung von Pflichtassistenten verpflichtet wer
den. Dasselbe gilt für die Bestimmung der Anzahl von 
Pflichtassistenten, die die Universitätskliniken zu be
schäftigen haben und für die Veröffentlichung der 
Listen über die Pflichtassistentenstellen in Universitäts
kliniken.

§ 15
(1) Erteilt das Ministerium für Gesundheitswesen 

gemäß § 2 Abs. 2 oder § 12 Abs. 1 der Approbations
ordnung für Ärzte eine Approbation oder gestattet es 
gemäß § 2 Abs. 2 der Approbationsordnung für Ärzte 
befristet die Ausübung der Heilkunde, so bestimmt es 
gleichzeitig, ob und in welcher Art der Bewerber sich 
als Pflichtassistent zu betätigen hat

(2) Pflichtassistenten, die im Besitz einer westdeut
schen Approbationßurkunde sind, erhalten die Bestäti
gung der Ableistung der Pflichtassistentenzeit durch die 
Abteilung Gesundheitswesen des Rates des Bezirkes, 
in deren Verwaltungsbereich die Pflichtassistentenzeit 
beendet wurde.

(3) Das Ministerium für Gesundheitswesen kann die 
Tätigkeit an einer ausländischen Krankenanstalt oder 
an einem ausländischen theoretischen Institut ganz oder 
teilweise auf die Pflichtassistentenzeit anrechnen.


